
Änderung des Betrauungsbeschlusses für die Koblenz-Touristik GmbH 

 

Paragraph Fassung vom 14.12.2018 Geänderte Fassung 2022 
 
§ 2, Abs. 1, letzter Unterpunkt 

 
§ 2 

Betrautes Unternehmen, Art der Dienstleistungen 
(Zu Art. 4 des Freistellungsbeschlusses) 

 
‐ Bewirtschaftung und Betrieb der Rhein-

Mosel-Halle sowie des kurfürstlichen 
Schlosses im öffentlichen Interesse. 
 

 
§ 2 

Betrautes Unternehmen, Art der Dienstleistungen 
(Zu Art. 4 des Freistellungsbeschlusses) 

 
‐ entfällt 

 
§ 2, Abs. 2 a) 

 
§ 2  

Betrautes Unternehmen, Art der Dienstleistungen 
(Zu Art. 4 des Freistellungsbeschlusses) 

 
a) die Unterhaltung, der Betrieb und/oder die Bewirt-

schaftung  
‐ öffentlicher Infrastruktureinrichtungen der Stadt 

Koblenz einschließlich ihrer Betriebe aufgrund 
von Managementverträgen, sowie  

‐ eigener Infrastruktureinrichtungen außerhalb 
des Bereichs der Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse (insbeson-
dere Anlegestellen, Weindorf, Pegelhaus, 
Campingplatz Rhein-Mosel, Lager Wallershei-
mer Weg), 
 

 
§ 2  

Betrautes Unternehmen, Art der Dienstleistungen 
(Zu Art. 4 des Freistellungsbeschlusses) 

 
a) die Unterhaltung, der Betrieb und/oder die Bewirt-

schaftung  
‐ öffentlicher Infrastruktureinrichtungen der Stadt 

Koblenz einschließlich ihrer Betriebe aufgrund 
von Management oder Betriebsführungs-
verträgen, sowie  

‐ eigener Infrastruktureinrichtungen außerhalb 
des Bereichs der Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse (insbeson-
dere Anlegestellen, Weindorf, Pegelhaus, 
Campingplatz Rhein-Mosel, Lager Wallershei-
mer Weg), 

 
 

 


